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Bei der Berechnung der Gestehungskosten sind allen Windpotentialgebieten die folgenden 

Finanzierungsbedingungen zugrunde gelegt worden: 

 Eigenkapital / Fremdkapital: 20 / 80 % 

 Zinssatz Fremdkapital 5 %. Gerechnet mit Annuitätenkredit über die gesamte Laufzeit 

von 20 Jahren 

 Dividende 8 % 

3.7 Landschaftsverträglichkeit und Flora/Fauna 

Sichtbarkeit 

Für jedes Windpotentialgebiet ist mittels der Software WindPro 2.9 eine Sichtbarkeitsberech-

nung erstellt worden. Dabei wird die Landschaft, bestehend aus dem digitalen Höhenmodell, 

10 km um die Windenergieanlagen in ein Raster mit einer Rastergrösse von 25 x 25 m aufgeteilt 

(10 km ist zusammen mit Vertretern der Begleitgruppe festgelegt worden und repräsentiert 

ungefähr die Grenze, bei welcher Windenergieanlagen im Fernbereich noch als prägendes 

Landschaftselement wahrgenommen werden können). Für jeden Rasterpunkt wird berechnet, 

wie viele Windenergieanlagen von der Mitte des Rasterpunktes aus sichtbar sind. Wald gilt als 

Sichthindernis von durchschnittlich 30 m Höhe. Die Betrachtungshöhe im Raster beträgt 1.5 m 

(Augenhöhe).  

Als Kriterium der Sichtbarkeit bei den Windenergieanlagen ist die Gondel resp. Nabenhöhe 

festgelegt worden. Grosse Nabenhöhen wirken in Bezug auf die Sichtbarkeit oder den Schat-

tenwurf eher störend als kleine. In Absprache mit dem Auftraggeber ist deshalb entschieden 

worden, im dicht besiedelten Mittelland eine mittlere Nabenhöhe von 120 m als Grundlage zu 

wählen. 

Landschaft und Wald 

Sämtliche Windenergieanlagenstandorte der Windpotentialgebiete ausserhalb von BLN-

Gebieten sind zusammen mit Vertretern der Abteilung Natur und Landschaft und des Forstam-

tes des Kantons Thurgau sowie dem Auftraggeber begangen worden, um die Vereinbarkeit von 

Windenergieanlagen mit den Zielsetzungen des Landschafts- und Waldschutzes zu beurteilen. 

Standorte innerhalb von BLN-Gebieten sind nur durch den Auftragnehmer begangen und beur-

teilt worden mit Ergänzung je einer schriftlichen Stellungnahme der beiden kantonalen Stellen. 

Zusätzliche Bemerkungen zur Landschaft 

Windenergieanlagen sind gross und dominant in der Landschaft und ihre Rotoren bewegen 

sich. Damit ist grundsätzlich klar, dass immer von einem starken Landschaftseingriff ausgegan-

gen werden muss. Eingriffe dieser Intensität sind nach mehreren Bundesgesetzen (RPG, NHG) 

nur zulässig, wenn ein starkes öffentliches Interesse besteht, diese Anlagen zu bauen. Im Rah-
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Im Einzelfall sieht die qualitative Standortbewertung folgendermassen aus: 

Standort Landschaftsschutz Wald 

TD-01 - Von Lustdorf aus nicht sichtbar - Standort liegt im Wald 
- Liegt nahe an Waldreservat 

TD-02 - Von Thundorf/Lustdorf aus nicht sichtbar - Standort liegt im Wald 
- Ruhige Waldzone (RW) als Vorrangfunkti-

on des RWP 

TD-03 - Standort liegt in Gebiet mit Vorrang Land-
schaft 

- Von Lustdorf aus nicht sichtbar 

- Standort zuerst weiter im Süden im Lang-
holz: Sichtbarkeit aus Lustdorf führte zum 
jetzigen Standort 

TD-04 - Von Thundorf/Lustdorf aus nicht sichtbar - Standort liegt im Wald 
- Liegt nahe an Waldreservat 
- Liegt auf der Grenze zu ISOWA-Flächen 
- Ruhige Waldzone (RW) als Vorrangfunkti-

on des RWP 
- Orchideen-Buchenwald gemäss NHV 

TD-05 - Von Thundorf/Lustdorf aus sehr gut 
sichtbar (direkt hinter geschütztem Orts-
bild Lustdorf) 

- Standort liegt im Wald 
- Liegt auf der Grenze zu ISOWA-Flächen 
- Ruhige Waldzone (RW) als Vorrangfunkti-

on des RWP 

TD-06 - Von Thundorf/Lustdorf aus sehr gut 
sichtbar (direkt hinter geschütztem Orts-
bild Lustdorf) 

- Standort liegt im Wald 
- Ruhige Waldzone (RW) als Vorrangfunkti-

on des RWP 

TD-07 - Standort liegt in Gebiet mit Vorrang Land-
schaft 

- Von Thundorf/Lustdorf aus sehr gut 
sichtbar (direkt hinter geschütztem Orts-
bild Lustdorf) 

- Wald auf der einen Seite des Weges und 
Einzelbäume auf der anderen Seite bieten 
einen besonderen Anblick 

Tabelle 19: Qualitative Bewertung der Standorte nach den Kriterien Landschaft und Wald. 

 

Vögel 

Bezüglich Brutvögel sind im westlichen Teil des Windpotentialgebietes (TD-01 knapp betroffen) 

sehr grosse Auswirkungen durch ein Windenergieprojekt zu erwarten (siehe folgende Abbil-

dung). Bei den übrigen Windenergieanlagen TD-02 bis TD-07 ist ein kleines Konfliktpotential zu 

erwarten (niedrigste Stufe auf der 4-stufigen Skala Brutvögel). 

Bezüglich Zugvögel ist bei den westlichen Turbinenstandorten ein kleines Konfliktpotential 

vorhanden (grüner Bereich; niedrigste Stufe auf der 5-stufigen Skala Zugvögel). Bei den östli-

chen Standorten existiert ein mittleres Konfliktpotential (gelber Bereich). 

Die Empfehlungen der Vogelwarte Sempach richten sich nach den Ausführungen in Kap. 3.7. 
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Abb. 49: Mögliches Windparklayout Bichelsee/Fischingen als Grundlage der Potentialanalyse. 

1 km 

Standort geprüft, aber wegen steilem Gelände verworfen 

Unsicherheit Windgeschwindigkeit: +/- 19 % 

Möglicher Standort einer Windenergieanlage 
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Der Energieertrag des Windparks mit einem Windparklayout wie in Abb. 49 dargestellt, ist in der 

folgenden Tabelle abgeschätzt: 

  

Jährlicher Energieertrag Windpark (Brutto) 
(nach Wake-Verlusten) 

56.5 GWh 

Jährlicher Energieertrag Windpark (Netto) 
(nach Abzug von 10% des Bruttoertrags) 

51 GWh 

Durchschnittlicher jährlicher Netto-Energieertrag 
pro Windenergieanlage 

3.6 GWh 

Tabelle 54: Abgeschätzter Energieertrag am Standort Bichelsee/Fischingen. 

 

4.9.5 Logistik 

Transport, Strassenbau 

Sämtliche Turbinen können beispielsweise von der Autobahnausfahrt Münchwilen via Eschli-

kon und Balterswil zu den Standorten transportiert werden. 

Zu den Standorten BF-01 bis BF-03 wird direkt nach dem Bichelsee rechts von der Hauptstrasse 

abgebogen und über den Rüetschberg zum kleinen „Passübergang“ gefahren. Auf der Passhö-

he führt ein Waldweg rechts weg in Richtung der drei Turbinenstandorte, welcher auf der gan-

zen Länge ausgebaut werden muss. Zwischen BF-03 und BF-02 muss ein neuer Weg über die 

Wiese gebaut werden. Alternativ könnte die Zufahrt zu BF-02 von Balterswil über Chiemberg 

und Haselberg erfolgen. Ab dort muss aber in beiden Fällen ein neuer Weg erstellt werden. 

BF-04 bis BF-06 können von Bichelsee über Steig und Rengerswil erreicht werden. Kurz nach 

Rengerswil zweigt ein relativ schmaler Schotterweg rechts ab zur Turbine BF-06. Dieses kurze 

Teilstück erfordert einen grösseren Ausbau. Die nachfolgende Strasse über Bränngrüti und 

Horn hinauf zu BF-04 und BF-05 muss verbreitert werden. 

Zu den Standorten BF-07 bis BF-12 gelangt man über die gut ausgebaute und breite Strasse 

zwischen Balterswil, Dussnang, Schurten und Sitzberg. Der Krete folgend muss kurz vor 

Schmidrüti links abgebogen werden. Bei Ober-Sadelegg, wo sich BF-07 befindet, zweigt ein 

Feldweg zu BF-08 und BF-09 ab, welcher ausgebaut werden muss. Von BF-07 führt der Trans-

port weiter entlang der Höhenstrasse bis nach Tingetschwil. Nach einer kurzen Steigung in 

Richtung Roopel zweigt eine Strasse links ab nach Buechegg. Ein auszubauender Weg führt von 

dort zu den Turbinenstandorten, wobei die kürzlich neu erstellte, auf der Karte nicht einge-

zeichnete, Strasse zum Kiesabbaugebiet bei BF-11 genutzt werden kann. 

Die Standorte BF-13 und BF-14 werden von Dussnang über Fischingen angefahren. Ca. 1 km 

nach dem Kloster Fischingen zweigt eine Forststrasse rechts ab und führt hinauf zur Schoche-
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negg. Der Waldweg muss auf der ganzen Länge ausgebaut werden. BF-14 wird über die Strasse 

von Au hinauf nach Hell erreicht. Diese muss stellenweise ausgebaut werden. 

Insgesamt ist ein Strassenneubau von ca. 1 km Länge notwendig. 

 

Abb. 50: Mögliche Zufahrt zu den Windenergieanlagen Bichelsee-Fischingen. 
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Netzanschluss 

An den Standorten der Windenergieanlagen sind die folgenden Netzbetreiber für die Vertei-

lung des Stroms zuständig: 

Netzebene Netzbetreiber 

Höchstspannung (Netzebene 1) - Axpo AG 

Hochspannung (Netzebene 3) - Axpo AG 

Mittelspannung (Netzebene 5) - EW Aadorf 
- Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil 
- elektrizität & wasser dussnang 
- Elektra Au 
- EKT AG 

Niederspannung (Netzebene 7) - EW Aadorf 
- Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil 
- elektrizität & wasser dussnang 
- Elektra Au 

Tabelle 55: Netzbetreiber 

 

Folgende Unterwerke befinden sich in der Nähe des Windpotentialgebietes: 

Ort Spannungsebenen 
Distanz zum Windpotential-
gebiet (Luftlinie) 

Bemerkung 

Ifwil 
17 kV 
50 kV (in Zukunft 110 kV) 

2.5 km zum am nächsten gele-
genen Standort 

 

Saland 
16 kV 
50 kV (in Zukunft 110 kV) 

5 km zum am nächsten gelege-
nen Standort 

Kanton ZH 

Bazenheid 
16 kV (in Zukunft 20 kV) 
50 kV (in Zukunft 110 kV) 

7 km zum am nächsten gelege-
nen Standort 

Kanton SG 

Tabelle 56: Unterwerke in der Region 

 

Folgende Stromleitungen befinden sich in der Nähe des Windpotentialgebietes: 

Leitung von - nach Distanz (Luftlinie) Spannungsebene 

Diverse Max. 1.5 km zu den Standorten 17 kV 

UW Wittenwil – UW Töss 1 km zum am nächsten gelegenen Standort 220 kV 

Tabelle 57: Stromleitungen in der Region 

  



 

 
New Energy Scout GmbH Windpotentialstudie Kanton Thurgau, Teil 2 

S. 100 

4.9.6 Wirtschaftlichkeit 

Die folgende Tabelle fasst die abgeschätzten Investitions- und Gestehungskosten zusammen. 

Die Investitionskosten und jährlichen Kosten sind auf 50‘000 CHF gerundet. 

Investitionskosten (14 Windenergieanlagen) 100‘450‘000 CHF 

Windenergieanlagen inkl. Fundamente, Kranstellflächen, Montage 71‘900‘000 CHF 

Wegebau (Ausbau und Neubau) und Spezialtransport 2‘900‘000 CHF 

Netzanschluss 9‘200‘000 CHF 

Planung, Gebühren, Studien 7‘000‘000 CHF 

Reserve, Sonstiges 9‘450‘000 CHF 

Jährliche Kosten 9‘950‘000 CHF 

Betriebskosten 2‘200‘000 CHF 

Annuität 6‘150‘000 CHF 

Dividende 1‘600‘000 CHF 

Gestehungskosten 19.6 Rp./kWh 

Tabelle 58: Abgeschätzte Investitions- und Gestehungskosten. 

4.9.7 Landschaftsverträglichkeit und Fauna 

Sichtbarkeit, Landschaft und Wald 

Da die Turbinen in Gruppen angeordnet sind, welche sich in relativ grosser Entfernung zuein-

ander befinden, sind aus den meisten Regionen im Nahbereich nur einzelne Gruppen sichtbar. 

Die Ausnahme bilden u.a. die höher gelegenen Kreten des Hinterthurgau. Am grössten dürfte 

der visuelle Einfluss der Turbinen im gewundenen Tal zwischen Bichelsee und Turbenthal sein, 

zumal dieses auch ein beliebtes Naherholungsgebiet ist. 

Die Turbinen sind im Fernbereich v.a. aus der Region Aadorf, Eschlikon, Münchwilen bis Af-

feltrangen gut sichtbar. Aus den Kantonen Zürich und St. Gallen sind sie nur punktuell (z.B. von 

einzelnen Hügeln aus) sichtbar, da die komplexe Topografie mit viel Wald wie eine Sichtbarriere 

wirkt. 

Besonders heikel erscheinen die Standorte BF-01 bis BF-03, die allesamt in einem Bereich des 

heute sehr ruhig gelegenen nationalen Flachmoores Hagelried liegen. Ganz klar ist aber, dass 

dieser hochwertige voralpine Erholungsbereich in einem grossen gemeinsamen BLN-Gebiet 

mit den Kantonen Zürich und St. Gallen liegt und somit eine gemeinsame Planung mit konkret 

anlagebezogenem Beteiligungsverfahren benötigt. 

Die Turbinen BF-01, BF-02, BF-05, BF-09 und ev. BF-13 stehen in ISOWA-Flächen. Die folgenden 

Anlagen sind im regionalen Waldplan mit einer Vorrangfunktion belegt: BF-01 (Biodiversität 

und ruhige Waldzone), BF-02 (Ruhige Waldzone), ev. BF-03 (Ruhige Waldzone), BF-04 (Biodiver-
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sität), BF-09 (Biodiversität und ruhige Waldzone). BF-04 steht ev. in einer Nutzungsverzichts-

fläche. 

 

Abb. 51: Sichtbarkeit der Windenergieanlagen von Bichelsee/Fischingen im Nahbereich. 

 Windenergieanlagen    Anzahl Windenergieanlagen sichtbar 

 Wald 
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Abb. 52: Sichtbarkeit der Windenergieanlagen von Bichelsee/Fischingen 10 km um die Anlagen. 

  

 Windenergieanlagen    Anzahl Windenergieanlagen sichtbar 
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Vögel 

Sowohl mit Brut- als auch mit Zugvögeln ist ein Konfliktpotential vorhanden (siehe folgende 

Abbildungen).  

Bezüglich Brutvögel sind bei den Turbinen BF-01 bis BF-09 keine durch Windenergieanlagen 

potentiell gefährdeten Vogelarten von nationaler Bedeutung betroffen. Bei BF-10 bis BF-14 sind 

Auswirkungen auf solche Vogelarten zu erwarten. 

Bezüglich Zugvögel ist bei sämtlichen Turbinenstandorten ein mittleres Konfliktpotential vor-

handen (gelber Bereich). 

Die Empfehlungen der Vogelwarte Sempach richten sich nach den Ausführungen in Kap. 3.7. 

 

Abb. 53: Konfliktpotential im Windpotentialgebiet (blau umrandet) zwischen Windenergieanlagen (schwarze 

Markierungen) und Brutvögeln (Quelle: Vogelwarte Sempach). 
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Abb. 54: Konfliktpotential im Windpotentialgebiet (blau umrandet) zwischen Windenergieanlagen (schwarze 

Markierungen) und Zugvögeln (Quelle: Vogelwarte Sempach). 

 

Wildtierkorridore 

Zwischen dem Haselbärg und dem Landsbärg befindet sich ein regionaler Wildtierkorridor, 

welcher von den möglichen Turbinenstandorten nicht tangiert wird. 

 

4.9.8 Gesellschaftliche Aspekte 

Schattenwurf 

Bei den Siedlungen Guntershausen, Bichelsee, Seelmatten und Neubrunn ist Schattenwurf si-

cher ein Thema, welches gut untersucht werden muss. Des Weiteren können einzelne Gebäude 

im Bereich der Turbinen BF-07 bis BF-14 von Schattenwurf betroffen sein. Dies sind punktuelle 

Probleme, welche allenfalls durch eine optimierte Standortwahl entschärft werden können. 
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Lärm 

Lärm durch die Windenergieanlagen muss bei den folgenden Weilern besonders beachtet wer-

den: Haselbärg, Bränngrüti und Lehrüti. Diese Gebäude befinden sich nahe am hier definierten 

Mindestabstand von 350 m zu den Turbinen. Da diese Weiler jedoch von jeweils drei umliegen-

den Turbinen beschallt werden, könnte dieser Abstand zu klein sein. Ein Lärmgutachten würde 

Aufschluss darüber geben. Das Gleiche gilt für die Einzelgebäude rund um die Turbinen BF-10, 

BF-11 und BF-12. 
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5 Fazit 

5.1 Windenergiepotential von Grosswindanlagen 

Kernaussage dieser Studie ist die Quantifizierung des Windenergiepotentials (nur mit Gross-

windanlagen) im Kanton Thurgau. Werden nur die Standorte ausserhalb von BLN-Gebieten be-

trachtet, ist mit einem Potential von rund 90 MW oder ca. 145 GWh zu rechnen. Zusammen mit 

den Standorten innerhalb von BLN-Gebieten erhöht sich das Potential auf rund 140 MW resp. 

230 GWh (siehe folgende Tabellen).  

Windpotentialgebiet Anzahl Windenergieanlagen 
Potential 

[MW] [GWh] 

Salen-Reutenen 7 16.8 29 

Thundorf 7 16.8 27.5 

Eschlikon/Littenheid 8 18.4 28.5 

Braunau/Wuppenau 9 21.6 37 

Ottenberg 6 14.4 24.5 

Gesamter Kanton Thurgau 37 88 146 

Tabelle 59: Windenergiepotential der Standorte ausserhalb von BLN-Gebieten. 

 

Windpotentialgebiet Anzahl Windenergieanlagen 
Potential 

[MW] [GWh] 

Rodebärg 4 9.6 16.5 

Cholfirst 4 9.6 17 

Bichelsee/Fischingen 14 32.2 51 

Gesamter Kanton Thurgau 22 51 84 

Tabelle 60: Windenergiepotential der Standorte innerhalb von BLN-Gebieten. 

 

Werden die in dieser Studie behandelten Windpotentialgebiete in den kantonalen Richtplan 

aufgenommen, so ist dies erst ein erster Filter auf dem Weg eines Projektes bis zu dessen Reali-

sierung. Wie folgende Darstellung vereinfacht zeigt, existieren noch viele weitere nachgelager-

te Prozesse und Kriterien, die ein Projekt noch zum Scheitern bringen können. Selbst bei umfas-

sendsten Studien sind diese mit dem Schweizer Bewilligungs- und Instanzenweg nicht bereits 

auf Stufe Kanton abschliessend zu klären. Die Anzahl respektive der Umfang der realisierten 

Projekte, wie auch das in dieser Studie abgeschätzte Windenergiepotential werden mit sehr 

grosser Wahrscheinlichkeit um einiges kleiner ausfallen als hier angegeben. In diesem Zusam-
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menhang muss darauf hingewiesen werden, dass sich mehr als die Hälfte aller möglichen 

Standorte für Windenergieanlagen im Wald befindet. Windenergieanlagen im Wald setzen eine 

Rodungsbewilligung voraus, d.h. der Bedürfnisnachweis muss erbracht sowie die Standortge-

bundenheit gegeben sein. 

 

Abb. 55: Reduktion von Windenergieprojekten infolge weiterer Kriterien und Prozesse (schematisch). 

Im „Grundlagenbericht: Konzept für einen Thurgauer Strommix ohne Kernenergie“ wird von 

einem Windenergiepotential im Kanton Thurgau von 20-100 GWh ausgegangen, was wahr-

scheinlich in etwa dem realistischen Potential entsprechen dürfte.[4] 

Ein Vergleich des Potentials von Grosswindanlagen im Kanton Thurgau mit demjenigen in um-

liegenden Kantonen zeigt, dass sich im Kanton Zürich tendenziell das grösste Windenergiepo-

tential befindet, sowohl absolut betrachtet, als auch prozentual zur Kantonsfläche (siehe fol-

gende Tabelle). Der Kanton Thurgau folgt dahinter, jedoch vor den kleineren Kantonen Schaff-

hausen und Appenzell Ausser- und Innerrhoden. Für den Kanton St. Gallen ist eine Windpoten-

tialstudie zurzeit in Arbeit. Über das dortige theoretische Windenergiepotential können noch 

keine Angaben gemacht werden. 

Kanton 
Theoretisches Windenergiepoten-

tial [GWh] 1 
Theoretisches Windenergiepoten-

tial / Kantonsfläche [GWh/km2] 

Zürich 450 - 750 2 0.26 – 0.43 

St. Gallen 25 3 k. A. 

Schaffhausen 27 - 57 0.09 – 0.19 

Appenzell (AR und AI) 37 0.09 

Kanton Thurgau 146 – 230 0.15 – 0.23 

1 Die Angaben des Windenergiepotentials sind den jeweiligen Windpotentialstudien entnommen worden resp. 
für den Kanton St. Gallen dem Energiekonzept – Teilbereich Strom vom 17. April 2013. 
2 Windenergiepotential im Szenario mit den grössten Einschränkungen 
3 Abgeschätztes realistisches Windenergiepotential 

Tabelle 61: Windenergiepotential in umliegenden Kantonen. 
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5.2 Windenergiepotential von Kleinwindanlagen 

Die Abschätzung des Windenergiepotentials für Kleinwindanlagen ist nicht Bestandteil dieser 

Studie, weil eine solche bereits im Jahre 2004 durchgeführt worden ist. Die Firma Aventa hat im 

Jahre 2004 in ihrer Studie ein theoretisches Windenergiepotential im Kanton Thurgau zwischen 

0.4 und 2 GWh berechnet[5]. Basisannahme dafür waren Kleinwindanlagen mit einer Nennleis-

tung von ca. 30 kW, konzentriert zu kleinen Windparks an 2-5 Standorten. Solche Anlagen wa-

ren damals noch nicht auf dem Markt, heute jedoch schon. Grundsätzlich ist anzumerken, dass 

Kleinwindanlagen ganz andere Kriterien erfüllen müssen, als Grosswindanlagen. Bei Kleinwind-

anlagen wird bspw. bewusst die Nähe zu Gebäuden und somit zu einem Anschluss ans Strom-

netz gesucht, während Grosswindanlagen möglichst weit weg von bewohnten Gebäuden ste-

hen sollen. Somit können die in dieser Studie vorgeschlagenen Windparklayouts nicht einfach 

für Kleinwindanlagen übernommen werden. Bei einem Vergleich kommt jedoch deutlich zum 

Vorschein, dass das Potential von Grosswindanlagen um ein Vielfaches grösser ist als dasjenige 

von Kleinwindanlagen. Hinzu kommt, dass die Stromgestehungskosten bei Kleinwindanlagen 

um einiges über denjenigen von Grosswindanlagen liegen. 
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